
TREUHAND / STEUERN

Anreize für energetische Sanierungen
Die energetische Sanierung der
eigenen vier Wände hat sich
schon bisher ausgezahlt. Ab 1.
Januar 2020 gibt es zusätzliche
steuerliche Vergünstigungen.

Klima Wer im eigenen Haus oder
in der eigenenWohnung neue Fens-
ter, eine bessere Wärmedämmung
oder eine zeitgemässe Heizung ein-
baut, wurde schon bisher belohnt:
Ausgaben für Umweltschutzmass-
nahmen sind steuerlich voll abzugs-
fähig. Die Unterscheidung zwi-
schen «werterhaltend» und «wert-
vermehrend», welche der Fiskus bei
anderen Sanierungsprojekten an-
wendet, entfällt hier. Auf 1. Januar
2020 treten mit der revidierten Lie-
genschaftskostenverordnung wei-
tere steuerliche Begünstigungen in
Kraft.

Neue Abzüge
NeuschlagenauchDemontage-und
Rückbaukosten einer energetischen
Sanierung positiv zu Buche. Ein Bei-
spiel: Wenn Sie als Eigenheimbe-
sitzer Ihre Ölheizung durch eine
Erdsondenheizung ersetzen, konn-
ten Sie die Kosten für die Beschaf-
fung und den Einbau schon bisher
abziehen. Neu gilt das auch für den
Aufwand für die Demontage, den
Abtransport und die Entsorgung der
alten Anlage. Ein zweites Beispiel:
Wenn Sie Ihr Wohnhaus abbrechen
und mit einem Neubau ersetzen,
können Sie die Rückbaukosten neu
ebenfalls in der Steuererklärung
geltend machen. Abzugsfähig sind
die Kosten für die Demontage von
Installationen, den Abbruch des
vorbestehenden Gebäudes sowie

den Abtransport und die Entsor-
gung des Bauabfalls.

Kosten steuerlich verteilen
Die Auslagen für energetische Sa-
nierungenkönnenneuganz legalauf
zwei oder drei aufeinanderfolgende
Steuerperioden verteilt werden. Das

vereinfacht und verbessert die Si-
tuation für die Steuerpflichtigen. So
konnte es bisher geschehen, dass
man Potenzial zur Steuersenkung
verschenken musste. Beispielswei-
se, wenn man in einem Kalender-
jahr 150'000 Franken in eine ener-
getische Sanierung steckte, das

steuerbare Einkommen für das be-
treffende Jahr aber nur 120'000
Franken betrug. Mit Blick auf die
Steueroptimierung verpufften in
diesem Fall 30'000 Franken wir-
kungslos. Neu kann man in einem
solchen Fall die verbleibenden Kos-
ten ganz offiziell auf die beiden fol-

genden Steuerperioden übertragen.
Damit steigt für private Immobili-
enbesitzer der Anreiz, energetische
Sanierungen als einmaliges Ge-
samtprojekt voranzutreiben, statt es
in Teilprojekte zu stückeln. Alle wei-
teren Informationen finden Sie un-
ter:www.treuhandsuisse-zh.ch.PD

Holen Sie sich Hilfe: Oftmals gibt es Möglichkeiten, die Steuern zu optimieren. Fragen Sie bei Unsicherheiten lieber zweimal nach! fotolia
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